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zuführen. Handelt es sich um Zollgut, so haftet derjenige, dem 
die Zollstelle das Zollgut zur Ausfuhr überlassen hat, nach der 
höchsten in Betracht kommenden Zollbelastung, wenn für 
das Zollgut eine Zollschuld entsteht.

(4) Sind Waren nach Absatz 1 oder 3 oder aus anderem 
Grunde zu gestehen, so sind sie innerhalb der dafür bekannt
gegebenen Öffnungszeiten an den Amtsplatz der Zollstelle 
oder an den von ihr bestimmten Ort zu bringen und ihr dort 
zur Verfügung zu stellen. Der Minister der Finanzen kann zur 
Sicherung der Zollbelange in einer Durchführungsbestimmung 
festlegen, in welchen Fällen bei der Gestellung ein Verzeich
nis der Waren (Gestellungsverzeichnis) abzugeben ist. Auf 
Verlangen sind der Zollstelle die Beförderungsurkunden vor
zulegen.

, (5) Wenn in einzelnen Fällen die zollamtliche Überwachung 
anders als durch Gestellung gesichert erscheint und Verbote 
und Beschränkungen für den Warenverkehr über die Grenze 
nicht entgegenstehen, kann Zollgut unter bestimmten Voraus
setzungen und Bedingungen von der Gestellung befreit wer
den. Die Befreiung wird auf Antrag desjenigen gewährt, der 
als Zollbeteiligter die Zollanmeldung übernimmt; dieser hat 
auf Verlangen der Zollstelle Sicherheit zu leisten. Wer das von 
der Gestellung befreite Zollgut in das Zollgebiet gebracht hat, 
hat es unverzüglich und unverändert dem Zollbeteiligten zu 
übergeben oder, wenn dies unmöglich oder unzumutbar ist, 
der zuständigen Zollstelle zu gestehen. Hat der Zollbeteiligte 
Zollgut an einem anderen als dem von der Zollstelle bestimm
ten Ort übernommen oder selbst in das Zollgebiet gebracht, so 
hat er es unverzüglich und unverändert an den von der Zoll
stelle bestimmten Ort zu bringen oder, wenn dies unmöglich 
oder unzumutbar ist, der zuständigen Zollstelle zu gestehen. 
Hat der Zollbetehigte Zollgut übernommen, das nicht von der 
Gestellung befreit ist, so hat er es unverzüglich und unver
ändert ddfr zuständigen Zollstelle zu gestehen. Nach der höch
sten in Betracht kommenden Zollbelastung haftet,
1. wer das Zollgut in das Zollgebiet gebracht hat (Satz 3), 

wenn bis zur Übergabe an den Zollbeteiligten oder bis 
zur Gestellung eine Zollschuld entsteht,

2. der Zollbetehigte, wenn für das von ihm übernommene 
oder eingebrachte Zollgut (Satz 4) eine Zollschuld entsteht, 
bevor er es angeschrieben oder gesteht hat.

(6) Beförderungsmittel, Behälter und Lademittel können 
von der Gestellung befreit werden, wenn ihrem Verwender 
nach § 45 bewilligt ist, dieses Zollgut im Zollgebiet unter 
zollamtlicher Überwachung vorübergehend zu verwenden und 
wieder auszuführen, und wenn die zollamtliche Überwachung 
auch ohne Gestellung gesichert erscheint.

(7) Soweit die Deutsche Post zur Gestellung verpflichtet ist, 
wird das Post- und Fernmeldegeheimnis entsprechend der 
Verfassung nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes 
über die Gestellung und Zohbehandlung von Waren einge
schränkt.

(8) Der Minister der Finanzen kann zur Erleichterung des 
Verkehrs in einer Durchführungsbestimmung

1. Zollgut, das durch das Zollgebiet nur durchgeführt wird, 
von der Gestellung befreien, wenn die zollamtliche Über
wachung auf andere Weise gesichert erscheint und Ver
bote und Beschränkungen für den Warenverkehr über die 
Grenze nicht entgegenstehen,

2. Ausnahmen von den Pflichten nach Absatz 2 Satz 1 zu
lassen und dabei bestimmen, daß in einzelnen Fällen Aus
nahmen auch im Verwaltungsweg zugelassen werden kön
nen.

§7
Überholung

(1) Durch Überholung kann geprüft werden, ob Zollgut ein
geführt und ob zu gestehendes Zollgut vollständig gestellt 
worden ist. Stehen dafür erforderliche Einrichtungen am 
Amtsplatz nicht zur Verfügung, so kann für die Überholung

(2) Der Gestellungspflichtige und jeder andere, der Waren 
in das Zollgebiet verbringt, hat die Überholung zu ermöglichen. 
Er hat dabei selbst oder durch andere auf seine Kosten und 
Gefahr die erforderliche Hilfe nach zollamtlicher Anweisung 
zu leisten. Er hat auf Verlangen schwer feststellbare, zur Auf
nahme von Waren geeignete Stellen anzugeben sowie Be
schreibungen des Beförderungsmittels, Verzeichnisse der Aus
rüstungsstücke und Ersatzteile und andere Unterlagen über 
das Beförderungsmittel vorzulegen. Diese Pflichten treffen 
für das Beförderungsmittel seinen Führer.

§ 8

Verwahrung

(1) Kann das gestellte Zollgut nicht sofort nach § 9 behan
delt werden, so kann es die Zollstelle dem Gestellungspflich
tigen oder demjenigen überlassen, dem er es übergeben hat. 
Sie kann es auch auf Kosten des Zollbeteiligten (§ 10) selbst 
in Verwahrung nehmen oder einem anderen in Verwahrung 
geben.

(2) Zollgut in Verwahrung der Zollstelle kann veräußert 
werden, wenn ihm Verderb oder Wertminderung droht oder 
wenn seine Aufbewahrung, Pflege oder Erhaltung unverhält
nismäßig viel kostet oder unverhältnismäßig schwierig ist. 
Die Vorschriften der Abgabenordnung über die Verwertung 
gepfändeter Sachen gelten sinngemäß. Die Beteiligten sollen 
vor der Veräußerung gehört werden. Die Anordnung sowie 
Zeit und Ort der Veräußerung sind ihnen, soweit möglich, 
mitzuteilen. Das veräußerte Zollgut wird ausgehändigt, nach
dem es nach § 9 behandelt worden ist.

(3) Derjenige, dem die Zollstelle das Zollgut überlassen oder 
in Verwahrung gegeben hat, hat es ihr oder einer anderen von 
ihr bestimmten Zollstelle unverändert wieder zur Verfügung 
zu stellen. Er haftet für den Zoll nach der höchsten in Betracht 
kommenden Zollbelastung, wenn für das Zollgut während die
ser Zeit eine Zollschuld entsteht. Er hat auf Verlangen der 
Zollstelle Sicherheit zu leisten.

(4) Überlassenes Zollgut darf mit Einwilligung der Zollstelle 
an einen anderen weitergegeben werden. Weiß dieser, daß es 
sich um überlassenes Zollgut handelt, so gehen auf ihn die 
Verpflichtung und Haftung nach Absatz 3 über.
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§9
Arten der Zollbehandlung

(1) Zollgut kann abgefertigt werden
1. zum freien Verkehr,
2. zu einem Freigutverkehr (Freigutverwendung, aktive 

Veredelung oder Umwandlung),
3. zu einem besonderen Zollverkehr (Zollgutversand, Zoll

gutlagerung oder Zollgutverwendung).

(2) Zollgut kann unter zollamtlicher Überwachung ausge
führt oder vernichtet werden.

(3) Zollgut kann bei der Zollstelle unter zollamtlicher Über
wachung in Zollgut andererBeschaffenheit umgewandelt wer
den. Die Umwandlung ist nur zulässig, wenn die ursprüng
liche Beschaffenheit des Zollguts nicht wirtschaftlich sinnvoll 
wiederhergestellt werden kann. Nach der Umwandlung gilt 
das Zollgut erneut als gestellt.

(4) Die Verbote und Beschränkungen für den Warenverkehr
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